
Auszugsweise Darstellung der durch die untere Fischereibehörde bzw. 
durch das Bürgeramt zu erhebenden Gebühren und Abgaben 

Rechtsgrundlagen: §§ 1, 3, 5, 6, 7, 10 und 14 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.06.1991 (GVBl. 
LSA 1991, S. 154); §§ 1, 3 und 4 Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 10.10.2012 (GVBl. LSA 2012, S. 
336) i.V.m. lfd. Nr. 50, Ziffern 6.3, 8.1 bis 8.4 und 9.1 bis 9.3; §§ 21, 28 bis 33 Fischereigesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 
31.08.1993 (GVBl. LSA 1993, S. 464); § 7 der Verordnung zur Durchführung des Fischereigesetzes vom 11.01.1994 (GVBl. LSA 
1994, S.8), GVBl. LSA Nr. 1/2023, jeweils in der derzeit gültigen Fassung.         Stand:  28.02.2023 

 

Fischereischeingebührentabelle Gebühr Abgabe Summe 

Jugend-FS ab 8 Jahre 
1 Jahr 

2 Jahre 
3 Jahre 
4 Jahre 
5 Jahre 

Jedes weitere Jahr zusätzlich 

4,00 EUR 
8,00 EUR 
12,00 EUR 
16,00 EUR 
20,00 EUR 
4,00 EUR 

1,00 EUR 
2,00 EUR 
3,00 EUR 
4,00 EUR 
5,00 EUR 
1,00 EUR 

5,00 EUR 
10,00 EUR 
15,00 EUR 
20,00 EUR 
25,00 EUR 
5,00 EUR 

FS oder Fried-FS ab 14. bis vollendetem 18. Lebensjahr 
1 Jahr 

2 Jahre 
3 Jahre 
4 Jahre 

4,00 EUR 
8,00 EUR 
12,00 EUR 
16,00 EUR 

 

6,00 EUR 
12,00 EUR 
18,00 EUR 
24,00 EUR 

 

10,00 EUR 
20,00 EUR 
30,00 EUR 
40,00 EUR 

 
FS oder Fried-FS ab 18 Jahre 

1 Jahr 
2 Jahre 
3 Jahre 
4 Jahre 
5 Jahre 

Lebenslanger Fischereischein 

10,00 EUR 
20,00 EUR 
30,00 EUR 
40,00 EUR 
40,00 EUR 
150,00 EUR 

6,00 EUR 
12,00 EUR 
18,00 EUR 
24,00 EUR 
30,00 EUR 
125,00 EUR 

16,00 EUR 
32,00 EUR 
48,00 EUR 
64,00 EUR 
70,00 EUR 
275,00 EUR 

Sonder-FS ab 8 Jahren 
 4,00 EUR 1,00 EUR 5,00 EUR 

 

Prüfungsgebührentabelle Gebühr 
Fischereischeinprüfung  

Prüfling am Prüfungstag 18 Jahre alt: 
Prüfling am Prüfungstag unter 18 Jahre alt: 

60,00 EUR 
30,00 EUR 

Friedfischfischereischeinprüfung  
Prüfling am Prüfungstag 18 Jahre alt: 

Prüfling am Prüfungstag unter 18 Jahre alt: 
55,00 EUR 
25,00 EUR 

Jugendfischereischeinprüfung 25,00 EUR 
 

Gebühr für eine Zweitausfertigung / bei Umzug nach LSA (jew. OHNE Abgabe!) 
Zweitschrift für Jugend- und Sonderfischereischein-Inhaber: 2,60 EUR 

- für Friedfisch- und Fischereischein-Inhaber, die unter 18 Jahre alt sind: 2,60 EUR 
- für volljährige Friedfisch- und Fischereischein-Inhaber: 7,70 EUR 

 
Zugezogene aus einem anderen Bundesland, die einen gültigen befristeten/unbefristeten (Jugend/) 
Fischereischein vorzeigen, erhalten, wenn sie über 18 Jahre sind für 7,70 EUR, wenn sie unter 18 Jahre sind          
für 2,60 EUR, einen (Jugend-)Fischereischein, der genauso lang befristet/unbefristet erteilt wird wie der des 
anderen Bundeslandes [Bei Unklarheiten bitte immer an die SB der Unteren Fischereibehörde verweisen!] 


